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E m p f e h l u n g e n
der Ausschüsse

EU - AS - FJ - Fz - G - K - Wi 

zu Punkt ... der 912. Sitzung des Bundesrates am 5. Juli 2013

s

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
chuss der Regionen: Europäisches Semester 2013 

Der Finanzausschuss

- länderspezi-
fische Empfehlungen: Europa aus der Krise führen

COM(2013) 350 final

A

empfiehlt dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen:

1. Nach Auffassung des Bundesrates ist die Überwindung der massiven Arbeits

losenproblematik in Europa, insbesondere im Bereich der Jugendarbeitslosig

-

-

keit, verstärkt voranzutreiben. 

2.

und die Beschäftigung in europäischen Nachbarländern unterstützend zu för

Der Bundesrat begrüßt die Bestrebungen der Bundesregierung, das Wachstum 

-

dern. Ob dies durch eine Kreditgewährung an Förderbanken in diesen Ländern 

durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erfolgen kann und an welche 

Konditionen eine solche Hilfe gekop

eingehender Überprüfung. Es muss in jedem Fall gewährleistet werden, dass 

pelt werden sollte, bedarf jedoch noch 

eine mögliche finanzielle Unterstützung tatsächlich für eine Förderung von 

Wachstum und Beschäftigung eingesetzt wird und die Mittelvergabe durch die 
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Förderbanken anderer europäischer Staaten ähnlich strengen Kriterien unter-

3. Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union,

der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik,

liegt, wie sie bei der Vergabe von KfW-Krediten an deutsche Unternehmen 

angewendet werden.

B

der Ausschuss für Frauen und Jugend,

der Gesundheitsausschuss,

der Ausschuss für Kulturfragen und

der Wirtschaftsausschuss

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§

nis zu nehmen.

3 und 5 EUZBLG Kennt-


